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Eurozone oder wie z. B. die Vereinigten Staaten, die nur zu 
etwa 8 Prozent vom Export abhängen. So gesehen brau­
chen wir mehr. Wir haben auch damals gewisse Vergleiche 
mit vergleichbaren Ländern - Dänemark, Holland usw. - vor­
genommen und sind zum Schluss gekommen, dass die 
Grössenordnung der Reserven der SNB richtig ist. Die Be­
hauptung - z. B. eines Professors aus der Westschweiz -, 
sie könne sogar ganz ohne Reserven sein, bestreite ich in 
aller Form, weil ich glaube, dass damit heutzutage das Ver­
trauen in unseren Finanzplatz und in unsere Stabilität auf 
absolut sträfliche Weise untergraben würde. 
Es ist in der Tat so, dass die SNB während vieler Jahre im­
mer wieder mit ihrem ganzen Ertrag Reserven gebildet hat. 
Deshalb haben wir ja mit ihr die Vereinbarung getroffen, 
dass das in Zukunft nicht mehr so sein soll. Wir haben einen 
vernünftigen Grundsatzentscheid getroffen, nämlich den, 
dass die Reserven nur noch im Gleichschritt mit dem 
Wachstum des Bruttoinlandproduktes sollen zunehmen kön­
nen. Dann wachsen die Reserven ungefähr mit unserer 
Wirtschaftskraft, und das ist für eine Exportnation wahr­
scheinlich vernünftig. 
Was an Gewinnen darüber hinausgeht, wird alles ausge­
schüttet. Weil wir diese Ausschüttungen nicht von Jahr zu 
Jahr sehr stark variabel gestalten wollen, weil sonst weder 
der Bund noch die Kantone damit rechnen können, machen 
wir jeweilen während einer Fünfjahresperiode eine Abma­
chung, berechnen nach fünf Jahren, ob es zu viel oder zu 
wenig war, und passen die Ausschüttung für die nächsten 
fünf Jahre an. Es gibt eine gewisse Chance, dass nach Ab­
lauf der laufenden Fünfjahresperiode, in der Bund und Kan­
tone jährlich 1,5 Milliarden Franken bekommen, die Höhe 
der Ausschüttung eher etwas steigt. Dies, weil etwas mehr 
Reserven gebildet worden sind und diese ausgeschüttet 
werden können. Dabei kann aber irgendwo im Dollarbereich 
oder bei den anderen SNB-Anlagen etwas passieren, auf­
grund dessen sich das wieder kehrt. Sie wissen, das kann 
sehr rasch in grosse Beträge gehen. Aber die Abmachung 
ist vernünftig. Wir können heute sicherstellen, dass Ge­
winne, die über das hinausgehen, was die Schweizerische 
Nationalbank zu diesem leichten Wachstum ihrer Reserven 
überhaupt noch braucht, nicht gehortet, sondern ausge­
schüttet werden. 
Die anderen Abschreibungen fallen überhaupt nicht ins Ge­
wicht; sie sind eigentlich marginal. Die betriebswirtschaftli­
chen Abschreibungen, die ausgewiesen sind, liegen im 
Jahre 1999 bei 20 Millionen Franken. Das sind Zahlen, die 
im Vergleich zu den Milliarden, die ausgeschüttet werden, ei­
gentlich nicht ins Gewicht fallen. Stille Reserven in beträcht­
lichem Umfang befanden sich nur auf den Goldreserven. 
Inzwischen werden die Goldreserven zu Marktpreisen bilan­
ziert. Davon können wir jetzt etwa die Hälfte ausgliedern. 
Auch dieses Problem sollte also gelöst sein. 
Weil Sie nun aber alle diese Fragen im Zusammenhang mit 
dem neuen Nationalbankgesetz ohnehin diskutieren wer­
den, werden diese Probleme in der Kommission und nach­
her im Plenum sicher auf den Tisch kommen, egal, ob Sie 
diese Motion als Postulat überweisen oder nicht. Deshalb 
habe ich im Prinzip nichts dag~gen, wenn Sie die Motion als 
Postulat überweisen. Aber die Uberweisung als Motion wäre 
falsch. 
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Maitre Jean-Philippe (C, GE): L.:objet de notre motion est de 
rechercher une solution concrete pour l'affectation de la pre­
miere partie des revenus des reserves excedentaires de la 
Banque nationale suisse. II s'agit donc des 500 tonnes d'or. 
Ce que nous voulons, c'est donner du corps a l'idee qui se 
trouve a l'origine de la Fondation Suisse solidaire. Je tiens 
par consequent a dire ici d'ores et deja que nous ne som­
mes pas contre la Fondation Suisse solidaire. Nous cher­
chons au contraire le chemin pour lui donner un visage un 
peu reconnaissable parce que force est d'admettre au­
jourd'hui que cette fondation, aux principes de laquelle nous 
apportons notre soutien, est consideree par une bonne par­
tie de la population un peu comme une abstraction, parfois 
meme comme une simple structure de plus. II faut recher­
cher un certain nombre de solutions pour qu'elle soit mieux 
comprise et qu'on pergoive mieux son utilite concrete sur le 
terrain. 
Dans ce contexte-la, nous avons propose que le Comite in­
ternational de la Croix-Rouge puisse etre un des beneficiai­
res, non pas le beneficiaire exclusif bien entendu, des 
revenus qui resulteront de la vente des reserves d'or exce­
dentaires. Nous estimons en effet que l'elan supplementaire 
de solidarite que la Suisse peut et doit financer par ce 
moyen doit s'inscrire dans un cadre auquel le peuple suisse 
peut s'identifier. Et tel est bien le cas du CICR qui, nous le 
savons tous, est une institution independante, qui jouit d'une 
tres grande estime et d'un tres grand prestige. Son action 
est reconnue dans notre population. 
La Suisse participe deja au financement du CICR, de ma­
niere importante et il faut le souligner, mais essentiellement 
et de maniere preponderante au budget du siege, c'est-a­
dire au budget de l'administration du CICR. Notre contribu­
tion en revanche, pour importante qu'elle soit en chiffres ab­
solus, demeure en proportion relativement modeste en ce 
qui concerne le budget des operations, le budget terrain, 
c'est-a-dire la oü il y a la misere, la oü il taut soulager les de­
tresses humaines. Et les besoins du CICR pour les täches 
operationnelles sont helas enormes. 
Evidemment, depuis que cette motion a ete deposee, le de­
bat s'est engage. II s'est engage notamment par le biais des 
textes constitutionnels et de la loi qui ont ete presentes par 
le Conseil federal. Le travail a actuellement commence dans 
le cadre de la Commission de l'economie et des redevances 
du Conseil des Etats. Nos collegues, democrates-chretiens 
en particulier, ont vote l'entree en matiere dans le cadre de 
cette commission. Maintenant, la commission va proceder a 
un certain nombre d'auditions, puis va se mettre a travailler 
sur les textes en tant que tels. 
Des lors et sur la base de ce que je me permets de confir­
mer ici, quand le Conseil federal dit a la fin de sa reponse 
que la motion empecherait de creer la fondation, la je crois 
qu'il y a un serieux malentendu: nous n'avons pas l'intention 
d'empecher la creation de cette fondation, au contraire nous 
estimons que, par ce moyen, nous voulons apporter une 
contribution utile pour qu'elle voie le jour parce qu'il taut ren­
trer dans le concret. 
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Dans ce contexte, Monsieur le Conseiller federal, je me de­
mande si nous ne pourrions pas de maniere transaction­
nelle, si je puis dire, envisager ceci: le Conseil federal, a 
mon avis sur la base d'un malentendu, propose le rejet de la 
motion; si le Conseil federal etait d'accord d'accepter cette 
motion sous forme de postulat, nous serions d'accord egale­
ment avec cette transformation. De toute fagon, le debat est 
deja engage dans le cadre de la commission du Conseil des 
Etats, et il faut que, de maniere constructive, la discussion 
se poursuive pour donner un certain nombre de solutions 
concretes a cette idee de la Fondation Suisse solidaire que, 
je le confirme ici une fois encore, nous soutenons. 

Villiger Kaspar, Bundesrat: Weil Herr Maitre gesagt hat, es 
liege ein Missverständnis vor und der Vorstoss wolle die Stif­
tung eigentlich nicht verhindern, habe ich den Text nochmals 
gelesen. Weil die Stiftung etwa einen Drittel des Goldes 
braucht und Sie sagen, Sie wollten die gesamten Erträge 
dieses Drittels brauchen, entstand dieser Eindruck. Ich stelle 
jetzt aber fest - es stimmt, was Herr Maitre gesagt hat -, 
dass Mitglieder der CVP-Fraktion in der ständerätlichen 
Kommission dafür eingetreten sind, dass dies nicht die Mei­
nung gewesen sei. 
Hätte man die Gelder, die für die Stiftung bestimmt sind, nur 
für das IKRK verwendet, hätte der Bundesrat durchaus ge­
wisse Bedenken gehabt. Wir sind der Meinung, dass so et­
was die Unabhängigkeit des IKRK, das nicht von einem 
einzigen Land oder einer einzelnen Finanzierungsquelle ab­
hängig sein will, doch tangieren könnte. Es könnte auch 
dazu führen, dass andere Länder sagen würden, das IKRK 
habe ja jetzt genügend Geld und sie könnten künftig selbst 
Geld sparen. Wenn nur noch wenig Geld für die Stiftung üb­
rig bliebe, würde sie damit unmöglich. Das würde der Bun­
desrat sehr bedauern, denn trotz der Kontroverse ist er nach 
wie vor der Meinung, dass die Stiftung für unser Land etwas 
Gutes, Vernünftiges und Wichtiges ist. Das hätte natürlich 
die Beratungen der WAK etwas erschweren können; das ha­
ben Sie selber gesagt. 
Wir sind aber nicht der Meinung, es sei unmöglich, dass die 
Stiftung gewisse Gelder an das IKRK geben könnte, denn 
das IKRK kann sich durchaus um Stiftungsprojekte oder 
auch um Soforthilfeprojekte bewerben. Seit ich Bundesrat 
bin, habe ich es mehrfach erlebt, dass das IKRK irgendwann 
gegen Ende Jahr plötzlich meldete, es brauche für Nothilfe 
in Rwanda oder anderswo dringend 10 Millionen Franken 
und kriege sie nicht; man habe an Weihnachten über Nach­
tragskredite beschliessen müssen. Da könnte die Soforthilfe 
natürlich beim heute vorgesehenen Stiftungszweck funktio­
nieren. Es ist in der Tat so, dass die WAK-SR die Frage ver­
tieft prüft, ob die Stiftung grundsätzlich dem IKRK ständig 
einen angemessenen Betrag zusprechen könnte. Wenn es 
die Stiftung wäre, wäre es eine politisch unabhängige Institu­
tion; dann wäre auch das Argument der Beeinflussung durch 
einen Einzelstaat entschärft, und der Durchfluss durch die 
Stiftung wäre sogar ein Vorteil. Es ist also durchaus denk­
bar, dass im Rahmen der Stiftung auch die Frage des IKRK 
vertieft zur Diskussion steht. 
In diesem Sinne hätte ich selbstverständlich nichts dagegen 
einzuwenden, dass man den Vorstoss als Postulat über­
weist. 

Abstimmung - Vote 
Für Überweisung des Postulates .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 72 Stimmen 
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Präsident (Seiler Hanspeter, Präsident): Herr Baumann er­
klärt sich teilweise befriedigt. Er verzichtet auf eine Diskus­
sion. 
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Steiner Rudolf (R, SO): Zur Begründung der Motion ver­
weise ich auf den Text. Erlauben Sie mir aber zwei, drei Be­
merkungen zur Stellungnahme des Bundesrates. 
Grundsätzlich danke ich für die umfangreiche Antwort auf 
die Motion, muss aber doch feststellen, dass wesentliche 
Punkte, wesentliche Anliegen der Motion nicht oder nur sehr 
ausweichend beantwortet werden. Ich nenne folgende Bei­
spiele: Der Bundesrat nimmt nicht Stellung zur Frage der 
Auswirkung solcher Untersuchungsverfahren auf Dritte; bei­
spielsweise wenn Akten Dritter beschlagnahmt werden, ob­
schon ihnen gegenüber keinerlei Verdacht besteht, 
geschweige denn «ein begründeter Verdacht», wie er vom 
Gesetz vorgeschrieben ist. 
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